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Beschlussblatt 

Übersicht der Beratungen 
 
Gremium Sitzungsdatum Beschlussart 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt 
Schönberg (Entscheidung) 

09.09.2025 vertagt 
 

Finanzausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung) 

11.09.2025 vertagt 
 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt 
Schönberg (Entscheidung) 

07.10.2025  
 

Finanzausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung) 

07.10.2025  
 

Hauptausschuss der Stadt Schönberg 
(Entscheidung) 

14.10.2025  
 

Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung) 16.10.2025  
 

 
Ausführlicher Beratungsverlauf 
 

09.09.2025 Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg 

 
Beschluss 
Beschluss: 

Der Beschluss wird zurückgestellt. 
Das Thema soll in einer gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des 
Finanzausschusses ganzheitlich beraten werden. Das Planungsbüro soll das Vorhaben 
vorstellen. Dazu sind möglich Finanzierungsformen vorzulegen.  
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

7 0 0 

 
 
 
 
 

 
 

11.09.2025 Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Schönberg 
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Beschluss 
Beschluss:  
Der Beschluss wird zurückgestellt. 
Das Thema soll in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse und der Stadtvertretung 
ganzheitlich beraten werden. Das Planungsbüro soll das Vorhaben vorstellen. Weiterhin 
sollte mindestens 1 Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg während der Sitzung 
anwesend sein. Die Verwaltung wird gebeten mögliche Fördermittel zu prüfen. 

 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

6 0 0 
 

 
 

07.10.2025 Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Schönberg 

 
Beschluss 
Beschluss: GEÄNDERT 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt 
Schönberg und der Finanzausschuss der Stadt Schönberg empfehlen der Stadtvertretung: 
Auf Grundlage der vorgelegten Vorplanungsunterlagen vom 30.07.2025 und der darauf 
aufbauenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung, vorbehaltlich der Baugenehmigung, 
die Arbeiten zur Mängelbeseitigung des Berichtes der HFUK für die Feuerwehr Schönberg 
als Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses durchzuführen. 
  
Es wird der Grundsatzbeschluss gefasst, die Vorbereitung und Durchführung einschließlich 
Zuschlagsentscheidung der gesamten  Baumaßnahme an die Amtsverwaltung zu 
delegieren. Die Zuschlagserteilung erfolgt durch den Bürgermeister und den 1. 
Stellvertretenden Bürgermeister. 
  
Aufgrund der hohen Bedeutung der Baumaßnahme soll nach Vorliegen der 
Baugenehmigung und Fertigstellung der Ausführungsplanung umgehend mit der 
Ausschreibung und anschließenden Baudurchführung begonnen werden. 
  
Im Nachtragshaushalt sind die erforderlichen Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2026 i. 
H. v. 600.000 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 330.000 € einzustellen. Ein 
Förderantrag soll gestellt werden. 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

6 0 0 

 
 

 
 

07.10.2025 Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg 

 
Beschluss 
Beschluss: GEÄNDERT 
Der Bauausschuss empfiehlt: 
Die Stadtvertretung Schönberg beschließt: 
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Auf Grundlage der vorgelegten Vorplanungsunterlagen vom 30.07.2025 und der darauf 
aufbauenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung, vorbehaltlich der Baugenehmigung, 
die Arbeiten zur Mängelbeseitigung des Berichtes der HFUK für die Feuerwehr Schönberg 
als Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses durchzuführen. 
  
Es wird der Grundsatzbeschluss gefasst, die Vorbereitung und Durchführung einschließlich 
Zuschlagsentscheidung der gesamten  Baumaßnahme an die Amtsverwaltung zu 
delegieren. Die Zuschlagserteilung erfolgt durch den Bürgermeister und den 1. 
Stellvertretenden Bürgermeister. 
  
Aufgrund der hohen Bedeutung der Baumaßnahme soll nach Vorliegen der 
Baugenehmigung und Fertigstellung der Ausführungsplanung umgehend mit der 
Ausschreibung und anschließenden Baudurchführung begonnen werden. 
  
Im Nachtragshaushalt sind die erforderlichen Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2026 i.  
H. v. 600.000 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 330.000 € einzustellen. Ein  
Förderantrag soll gestellt werden. 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

7 0 0 

 
 

 
 

14.10.2025 Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schönberg 

 
Beschluss 
Beschluss: 

 
 

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt: 
auf Grundlage der vorgelegten Vorplanungsunterlagen vom 30.07.2025 und der darauf 
aufbauenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung, vorbehaltlich der Baugenehmigung, 
die Arbeiten zur Mängelbeseitigung des Berichtes der HFUK für die Feuerwehr Schönberg 
als Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses durchzuführen. 
  
Es wird der Grundsatzbeschluss gefasst, die Vorbereitung und Durchführung einschließlich 
Zuschlagsentscheidung der gesamten  Baumaßnahme an die Amtsverwaltung zu 
delegieren. Die Zuschlagserteilung erfolgt durch den Bürgermeister und den 1. 
Stellvertretenden Bürgermeister. 
  
Aufgrund der hohen Bedeutung der Baumaßnahme soll nach Vorliegen der 
Baugenehmigung und Fertigstellung der Ausführungsplanung umgehend mit der 
Ausschreibung und anschließenden Baudurchführung begonnen werden. 
  
  
 
Abstimmung 
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Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

0 0 0 
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